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STADTPLANUNGSAMT 

BERN 

Ueberbauungsvorschriften zur Ueberbauungsordnung Schänzlihalde-West (Schule 

für Gestaltung Bern) vom 15. November 1985, revidiert am 24. Januar 1986, 

Plan Nr. 1190/3 vom 15. November 1985, revidiert am 12. April 1986 

Art. 1 

Zweck 

Die Ueberbauungsordnung, bestehend aus Ueberbauungsplan und Ueberbauungsvor¬ 

schriften Schänzlihalde-West, bildet die Grundlage für Bauten der Schule für 

Gestaltung Bern. 

Art. 2 

Wirkungsbereich 

Die Ueberbauungsordnung gilt innerhalb des im Ueberbauungsplan bezeichneten 

Perimeters. 

Art. 3 

Stellung zum Nutzungszonenplan 

Die im Nutzungszonenplan geltende Freifläche Fc ist neu eine Freifläche Fd. 

Für Art und Mass der Nutzung gelten die Vorschriften der Freifläche Fd ge- 

mäss Nutzungszonenplan. 

3046 
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Art. 4 

Stellung zur Bauordnung ^ 

Soweit die vorliegenden Ueberbauungsvorschriften keine andere Regelung tref¬ 

fen, gelten die baurechtlichen Bestimmungen der Stadt Bern. 

Art. 5 

Aufhebung des Baulinienplanes mit Sonder¬ 

bauvorschriften und des Bebauungsplanes 

Der bisher geltende Baulinienplan mit Sonderbauvorschriften und der Bebau¬ 

ungsplan, die am 14. Mai 1968 vom Regierungsrat genehmigt wurden, sind auf¬ 

gehoben. 

Art. 6 

Gebäudehöhen und Geschosszahlen 

6.1. Die Dächer der bestehenden Gebäude und der Erweiterungsbauten dürfen 

mit der Oberkante der geschlossenen Brüstung die Höhenkoten 

Feld A Kote 544.00 

Feld B Kote 563.00 

Feld C Kote 547.00 

Feld D Kote 541.00 

nicht überschreiten. 

6.2. Innerhalb dieser Höhenkoten ist die Geschosszahl im Rahmen der gesund¬ 

heitspolizeilichen Vorschriften frei. 
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Art. 7 

Dachgestaltung 

7.1. Alle Gebäude, mit Ausnahme des Vortragssaales, sind mit Flachdächern zu 

versehen. 

7.2. Ueber dem obersten Vollgeschoss der Felder A und B ist ein Attikage- 

schoss zulässig. 

Art. 8 

Baul i ch-gestal teri sehe Anforderungen 

Die architektonische Gestaltung der Erweiterungsbauten ist auf die bestehen¬ 

den Gebäude abzustimmen, so dass eine gute Gesamtwirkung von Baustruktur, 

Volumen und Material der Gebäude entsteht. 

Art. 9 

Schutzgebi et 

Das vom Plan erfasste Gebiet ist Schutzgebiet im Sinne von Art. 77 der Bau¬ 

ordnung der Stadt Bern. 

Art. 10 

Grünflächengestaltung und Baumschutz 

Alle Bäume innerhalb des Ueberbauungsplan-Perimeters sind nach Art. 78 BO 

geschützt. Die Grünflächengestaltung ist in einem Umgebungsgestaltungsplan 

im Baubewilligungsverfahren nachzuweisen. 
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Art. 11 

Inkrafttreten 

Die Ueberbauungsordnung tritt mit der Genehmigung durch die kantonale Baudi¬ 

rektion in Kraft. 

DER PLANUNGS- UND BAUDIREKTOR 
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n/um ■£ 

Genehmigt vom Gemeinderat der Stadt Bern 

am 2. SEP. 1987 

Namens des Gemeinderates 
Der Stadtpräsident Die Stadtschreiberin  

Lj . 

GENEHMIGT gemäss 

Beschluss vom f 4* OEZ. 1937 

BAUDIREKTION DES KANTONS EERN 

Der/Dirfektor: 
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